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Für eine spätera ~J1iatanglsichung gelten die gleichen Voraussetzungen und die gleiChe

Barechnungsart wie hier benannt. Ausgangsbasis ist jeweils der Index im Zeitpunkt der

letzten i\lietänderung.

Sollte das Statistische Bundesamt Wiesbaden die Weitel'führung des hiemach

maßgeblichen lndex ganz oder teilweise einstell~n. so tritt an seine Stelle der

entsprechende Nachfolgeindex bzw. ein Index, der die von den Vertragsparteien

beabsichtigte 'Nartsicharungdes Mietzinses in möglichst gleichem Umfange gewährleistet

wie dar zuletzt für sie maßg9blich gewesene Index. Entsprechendes gilt, wenn an die Stelle'

des statistisches Bundesamtes eine andere, insbesondere Europäische Behörde oder

Institution tritt

§7 Nebenkosten

Vom Vermieter wird zugesichert, daß zur Messung des entnommenen Stromes und

Wassers gesondert ablesbare Zählereinrichtungen installiert werden. Auch die der Mieterin

zur Verfügung gestellte Heizungsanlage wird so eingerichtet, daß der Heizstoffverbrauch

der Mietenn einwandfrei ermittelt werden kann.

Die Mieterin ist verpflichtet, folgemde Kosten zu tragen:

a) Heizungsenergiekosten:

Die Beheizung der von der Mietenn angemieteten Räume erfolgt über die der

Mie.terin zur Verfügung gestellte separate Hei:a:ungsanlage oder nach den

baulichen Gegebenheiten über eine Gemeinschaftsheizungsanlage. Die

3eschicl<ung der Heizungsanlage übernimmt die Mieterin, soweit es sich um

eine separate Heizungsanlage für die Mietenn handelt.

b) C)ie Kosten für Strom rechnet die Mieterin mit dem zuständigen Energiever-

scrqunqsunternenrnen direkt ab.

c :ie Kosten für den Wasserverbrauch und Warmwasserverbrauch inclusive

<anatbenutzunqsqebühren.

0"; :ie Kosten für Straßenreinigungsgebühren anteilig und Schornsteinfegerge-

t;ünren gegebenenfalls anteilig.
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Das Schneeräumen, das Streuen bei Winterglätte und die Reinigungs-

arbeiten auf den Außenanlagen und Stellplatzflächen des Mietgegenstandes

anteilig. Oie Erstbepflanzung der Außenflächen einschließlich der Anwachs-

garantie geht zu Lasten des Vermieters.

Oie Kosten der Wartung für die vom Vermieter eingebauten technischen Ein-

richtungen (Heizungs- und Lürungsanlage - anteilig soweit es sich um

g~meinsam genutzte technische Anlagen handelt, Automatiktüren und Tore).

Der Nlieter ist zum Abschluß aller erforderlichen Wartungsverträge ver-

pflichtet, soweit es sich um allein genutzte technische Einrichtungen handelt

f)

g)

Soweit es sich um anteilig von der Meterin zu tragende Kosten handelt, richtet sich der von

der Mieterin zu übernehmende Betra'g anteilig nach der Mietfläche der Mieterin zur

Gesamtnutzfläche das Objektes (Fachmar,<tzentrum).

Über die vorstehend genannten Kosten hinaus trägt die Mieterih aus dem Mietvertrag

herau~einer1ei _Grundbesitzabgaben, 8aulasten, Ste.uem, Versicherungsprämien oder

andere Abgaben, Kosten oder dergleichen, mögen sie öffentlich-rechtlicher oder privater

Natur sein.

Es wird eine monatliche Nebenkostenvcrauszahlunq von DM/qm 1,50zz~1.'gesetzt. MwSt.

(z.Zt, 16 %) geleistet. Oie Abrechnung muß jährtich erfolgten Und sollte 6 Monate nach dem

Abrechnungszeitraum vorgelegt warden.

§ 8 Aussenwerbung

Die Mieterir. .s: berechtigt, unentgeltlich an der Außenfront die dem Charakter des

Unternehmer-s entsprechende Außenwerbung anzubringen. Dies geschieht in Abstimmunq

mit dem Ve:-;:-:Ie:ar.Die Mieterin hat hierfür die erforderlichen Genehmigungen einzuholen

und Auflage",: zu erfüllen.

Hinsichtlich :~. 'Iutzung des Grundstücks sowie der Außenanlagen des Gesamtarreals für

Werbezwec<..: ,~;rd zwischen Vermieter und den Mietern des Fachmarkt-Zentrums eine

gesonderte/:re:nbarung getroffen, in welcher die Werbeinteressen der einzelnen Mieter,

also auch c:::',II=terin dieses Vertrages, berücksichtigt werden. An der Ausarbeitung dieser
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,fD;( vsrrnieter ist verpflichtet, das Mietobjekt während der Vertragsdauer in
I""")~' •

i·.930t3UChSfähigam Zustand (It. dar Baubeschreibung dieses Vertrages Anlage 1) zu halten.

~~ In ~lotf3l1en oder wann dieser Verpflichtung innerhalb einer angemessenen Frist nach
l· .:i~'schriltlicher Abmahnung nicht nachgekommen wird, ist die Mieterin berechtigt, erforderli<?he

.••~l"

:::j:' Arbeiten auf Kosten des Vermieters durchzuführen.
,>'."
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§ 9 Erhaltung der Mietsache

l<lsinrepararuran am j\;Jiegagenstand im Einzelfall bis zu einer Höhe von netto DM 400,00

(vierhundert) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer übemimmt die Mieterin, den darüber

hinausgeher.den Betrag zahlt der Vermieter. Die Kleinreparaturen-Kostenübemahme durch

dsn ~/liater ist jedoch auf ma;<imal netto DM 4.800,00 (viertausendachthundert) zuzüglich

gesetzlicher ~/lehlwertsteuer jährlich begrenzt.

Die Renovierung der Mieträume sowie Schönheitsreparaturen übernimmt die Mieterin auf

eigene Kosten.

§ 10 Aufbauverpflichtung

Der Vermieter verpflichtet sich, den Grundbesitz auf eigene Kosten fortlaufend und in

ausreichender Höhe gegen Feuer versichert zu halten. Im Falle eines Schadenseintrittes

hat der Vermieter die bei vorschriftsmäßiger Versicherung von der Versicherung zu

zahlende Summe zur Wiederherstellung der Mietsache aufzuwenden. Die Verpflichtung zur

Zahlung des ~f1:etzinsesganz bzw. anteilsmäßig ruht bis zur Wiederherstellung. Gleichfalls

verlängert sicr: cie Mietzeit um diesen Zeitraum.

Eine Entscheicunq über einen Wiederaufbau bleibt dem Vermieter überlassen, wenn die

Zerstörung a,. ncherer Gewalt beruhrt, die üblicherweise nicht versicherbar ist, so daß eine

verslcheruncsscr-rne zur Kostendeckung des Wiederaufbaus nicht zur Verfügung steht. Im

übrigen ist ds-- i2-mieter zum unverzüglichen Wiederaufbau verpflichtet.



\

t.\n~anq
am...\~af\(.\

\
\
\

I \

\ \

~
\

" c / \ (1/ /~\
_\- --I -Z .'

-- . I 'Y. ~
.- .- - \. . "-----"~

. / /

X/.. \
/ .. \.' \

/ .
i }.\~~~
i i \.. . \

/ I, \ __ .--.

j. " \ . .--'.-!r'---_.- ./ . \ . _.-_. \
/ _.-\ -'- \

/ f-'- . '\
1\.

/ . \\ .
/ \ \

\ '.
. \
\ .. \\ .
. \\ .. \
\ . -,. \ '-c\ . ~
\. '. 0
\ \ 0\ ".co

\ \ .\ _i--O---
\ ---- \ <.:;----..:\---S\ \\1~~~~~~1 \ ~\ u-

~ , \ \
\ <, \ \

\ <, \ \
\ ,
\', \ \
\', \ \
\ <, \ \

\ "\ ,\ \
\ \ \
\ \
\
\
\
\
\ --\..--- --

/
/

/
/

/ --~-<,
<,

<,
<,,

.-

---(-- .-----

\
\
\

~--"'-
.( \.

\



-:
-:::-~

:-~',-: ~. --:l~
• - ~:",-. --=--

-.:., _.--->

r"~-i

. OrT]
i fL2J~

/:
--; -..,;

~ _...:--I
--:-'J :::

- .>2 ~~ 3.

\\\\ \ '\ \
\

\\7
\ \ I\ '~

Y

[


